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E-Mail-Antworten sind bitte 
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verfassungsdienst@bka.gv.at zu richten. 
 

An die  
Finanzmarktaufsichtsbehörde 
Bereich Integrierte Aufsicht 

Mit E-Mail: 
begutachtung@fma.gv.at 

Geschäftszahl: 2026-0.148.488 Ihr Zeichen: FMA-LE0001.210/0001-INT/2026  

Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der 

die Kapitalpuffer-Verordnung 2025 geändert wird;  

Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass der Inhalt des gegenständlichen 

Verordnungsentwurfs aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches keinen Anlass zu 

Bemerkungen gibt.  

Eine Aktualisierung der Zitate der letzten Änderung des BWG wird jedoch angeregt (die bis 

dato letzte Änderung erfolgte durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2026).  

Weiters wäre die Formatierung des Titels und der Z 1 und 2 noch anzupassen: Der Titel 

sollte (entsprechend der Formatvorlage „11_Titel“) im Blocksatz ausgerichtet sein. Der 

zwischen den Anführungszeichen stehende Text, der den Gegenstand der 

Novellierungsanordnung bildet, und die Anführungszeichen wären (einheitlich) nicht kursiv 

zu formatieren (Pkt. III.2.5.5 der Layout-Richtlinien).  

Dem Text des § 10 Abs. 2 wäre die Formatvorlage „51_Abs“ zuzuweisen. Zudem wird 

angeregt, die Klarheit der Verweisungen auf die Z 1 und 2 weiter zu erhöhen, etwa in 

folgende Richtung:  

„(2) In der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xxx/2026 treten in Kraft: 

 1. § 7 Abs. 2 in der Fassung der Z 1 der genannten Verordnung sowie § 9 Z 1 bis 3 mit 1. Juli 2026, 

 2. § 7 Abs. 2 in der Fassung der Z 2 der genannten Verordnung mit 1. Juli 2027.“ 
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Zu den Erläuterungen wird auf ein Tippversehen im zweiten Absatz auf der Seite 3 

hingewiesen (Korrektur ist unterstrichen): „ […], um die systemischen Risiken aus 

gewerblichen Immobilienfinanzierungen zu adressieren, […]“.  

Wien, am 5. März 2026 

Für den Bundeskanzler: 

MMag. Josef Bauer 

Elektronisch gefertigt 
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